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(54) Befestiungselement, Befestigungsanordnung und Überdachung

(57) Bei einem Befestigungselement zur Befesti-
gung eines Sparrens an einem hierzu quer verlaufenden
Träger, dass eine am Sparren festlegbare Grundplatte
und eine Anschlusseinrichtung zur Verbindung des Be-
festigungselements mit dem Träger aufweist, lässt sich
eine leichtere Montage durch ein Gelenk zwischen der
Anschlusseinrichtung und der Grundplatte erreichen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Befestigungselement
zur Befestigung eines Sparrens an einem hierzu quer
verlaufenden Träger, vorzugsweise einer Wandan-
schlusskonsole. Das Befestigungselement weist eine am
Sparren festlegbare Grundplatte und eine Anschlussein-
richtung zur Verbindung des Befestigungselements mit
dem Träger auf. Die Anschlusseinrichtung weist im Be-
reich ihrer im montierten Zustand dem Träger zugewand-
ten Stirnseite eine Einhängklaue und eine Sicherungs-
klaue auf, zwischen welchen eine Öffnung zum Einhän-
gen der Anschlusseinrichtung an einem Gegenelement
des Trägers definiert ist. Des Weiteren betrifft die Erfin-
dung eine Befestigungsanordnung zur Befestigung von
Sparren an einer Wand, welche einen Träger und zumin-
dest ein erfindungsgemäßes Befestigungselement auf-
weist. Außerdem betrifft die Erfindung eine Überda-
chung, insbesondere eine Terrassenüberdachung, mit
voneinander beabstandeten, vorzugsweise eine vergla-
ste Ausfachung tragenden Sparren, die mit einem jewei-
ligen wandnahen Endbereich mittels einer erfindungsge-
mäßen Befestigungsanordnung an einer nicht zur Über-
dachung gehörenden Wand befestigt sind.
[0002] Überdachungen werden beispielsweise einge-
setzt, um an einer Hauswand einen vor dem Haus lie-
genden Bereich vorzusehen, welcher überdacht ist, je-
doch trotzdem seitlich frei zugänglich ist. Durch die Über-
dachung können beispielsweise Witterungseinflüsse wie
Regen oder Sonneneinstrahlung von dem überdachten
Bereich ferngehalten werden.
[0003] Derartige Überdachungen werden häufig so
ausgeführt, dass mehrere Sparren an einer Hauswand
angebracht werden, wobei diese im Wesentlichen quer
von der Hauswand abstehen und leicht nach unten ge-
neigt sind, d. h. dass ihr von der Hauswand entferntes
Ende tiefer liegt als ihr an der Hauswand befestigtes En-
de. Durch die damit vorgesehene Neigung kann bei-
spielsweise ein Ablaufen von Regenwasser erleichtert
werden.
[0004] Zur Befestigung der Sparren an der Hauswand
kann beispielsweise eine Befestigungsanordung ver-
wendet werden, welche eine Wandanschlusskonsole so-
wie eine Vielzahl von Befestigungselementen aufweist.
Die Wandanschlusskonsole wird an der Hauswand mon-
tiert und erstreckt sich typischerweise entlang einer
Längsrichtung, welche häufig horizontal liegt. Pro Spar-
ren ist typischerweise ein Befestigungselement vorgese-
hen, wobei jedes Befestigungselement an dem ihm zu-
geordneten Sparren festgelegt und mit der Wandan-
schlusskonsole verbunden ist. Damit wird der jeweilige
Sparren an der Wandanschlusskonsole und damit an der
Hauswand befestigt.
[0005] Ein beispielhaftes Befestigungselement zeigt
das Dokument DE 10 2006 003 212 B4. Das dort gezeigte
Befestigungselement kann in ein geeignetes Anschlus-
sprofil eingehängt werden und in diesem verschoben
werden. Mit Sparren, welche an den Befestigungsele-

menten festgelegt sind, kann eine Überdachung aufge-
baut werden.
[0006] Es wäre wünschenswert, die Befestigungsele-
mente zu verbessern, beispielsweise variabler zu gestal-
ten, und damit eine verbesserte Überdachung vorzuse-
hen.
[0007] Dies wird erfindungsgemäß durch ein Befesti-
gungselement gemäß Anspruch 1, eine Befestigungsan-
ordnung gemäß Anspruch 11 und eine Überdachung ge-
mäß Anspruch 12 erreicht. Vorteilhafte Ausgestaltungen
können beispielsweise den jeweiligen Unteransprüchen
entnommen werden.
[0008] Die Erfindung betrifft ein Befestigungselement
zur Befestigung eines Sparrens an einem quer hierzu
verlaufenden Träger, vorzugsweise einer Wandan-
schlusskonsole. Das Befestigungselement weist eine am
Sparren festiegbare Grundplatte und eine Anschlussein-
richtung zur Verbindung des Befestigungselements mit
dem Träger auf. Die Anschlusseinrichtung weist im Be-
reich ihrer im montierten Zustand dem Träger zugewand-
ten Stirnseite eine Einhängklaue und eine Sicherungs-
klaue auf, zwischen welchen eine Öffnung zum Einhän-
gen der Anschlusseinrichtung an einem Gegenelement
des Trägers definiert ist. Des Weiteren ist zwischen der
Grundplatte und der Anschlusseinrichtung ein Gelenk
vorgesehen, durch welches die Grundplatte relativ zur
Anschlusseinrichtung um eine Schwenkachse beweg-
lich ist.
[0009] Mit einem erfindungsgemäßen Befestigungs-
element kann ein an der Grundplatte festgelegter Spar-
ren relativ zur Anschlusseinrichtung und damit auch re-
lativ zu einem Träger, an welchem der Sparren befestigt
ist, um die Schwenkachse bewegt werden. Bei einem
horizontal verlaufenden Träger bedeutet dies typischer-
weise, dass der Sparren zur Seite hin geschwenkt wer-
den kann. Damit kann beispielsweise eine aus den Spar-
ren gebildete Überdachung in eine Richtung partiell er-
weitert werden, ohne dass ein längerer Träger vorgese-
hen werden muss. Außerdem kann durch die Schwenk-
barkeit auf einfache Weise Ecken oder Biegungen in ei-
ner Hauswand, an welcher der Träger befestigt ist, Rech-
nung getragen werden. Es ist nicht notwendig, weitere
Maßnahmen zur Anpassung der Lage der Sparren, bei-
spielsweise ein schräges Absägen von Enden der Spar-
ren, durchzuführen.
[0010] Sparren werden beispielsweise als Hohlprofile
hergestellt, welche auf die gewünschte Länge zuge-
schnitten werden. Sie bestehen beispielsweise aus Ma-
terialien, welche für den Außeneinsatz geeignet sind, die
nötige Festigkeit aufweisen und sich vorteilhaft verarbei-
ten lassen. Beispielsweise bestehen Sparren aus Alumi-
nium. An den Sparren können Auflagen vorgesehen sein,
auf welche beispielsweise Glasplatten gelegt werden
können. Mit solchen Glasplatten kann ein Zwischenraum
zwischen Sparren überbrückt werden, wodurch ein ge-
wünschter Wetterschutz erreicht werden kann.
[0011] Bei dem Träger kann es sich um ein beliebiges
Bauteil handeln, welches dazu dient, den Sparren an ei-
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ner anderen Struktur zu befestigen. Beispielsweise han-
delt es sich bei dem Träger um eine Wandanschlusskon-
sole. Eine solche Wandanschlusskonsole verfügt typi-
scherweise über Mittel, mit welchen sie an einer Haus-
wand befestigt werden kann, beispielsweise Durch-
gangslöcher zum Durchstecken von Schrauben. Des
Weiteren weist eine Wandanschlusskonsole typischer-
weise geeignete Mittel auf, durch welche eine Anschlus-
seinrichtung eines Befestigungselements verbunden
werden kann. Beispielsweise kann es sich hierbei um ein
Profil handeln, welches mit einem Komplementärprofil
der Anschlusseinrichtung geeignet in Eingriff kommen
kann. Ein solches Profil erstreckt sich häufig über die
gesamte Länge der Wandanschlusskonsole, welche bei-
spielsweise einen konstanten Querschnitt aufweisen
kann. Alternativ kann der Träger jedoch auch so ausge-
bildet sein, dass eine Verbindung mit einem Befesti-
gungselement nur an bestimmten Stellen möglich ist.
[0012] Der Träger kann aus den gleichen oder ähnli-
chen Materialien wie die Sparren bestehen, insbesonde-
re Aluminium. Alternativ können jedoch auch andere Ma-
terialien, wie beispielsweise Holz verwendet werden.
Dies kommt beispielsweise dann in Betracht, wenn der
Träger ein Teil eines Dachstuhls ist.
[0013] Die Grundplatte kann beispielsweise Löcher
aufweisen, durch welche Schrauben zum Festlegen ei-
nes Sparrens hindurchgesteckt werden können. Alterna-
tiv können jedoch auch andere Befestigungsmittel, wie
beispielsweise Haken verwendet werden. Außerdem
kann alternativ die Grundplatte an den Sparren ange-
schweißt werden.
[0014] Die Anschlusseinrichtung dient zur Verbindung
des Befestigungselements mit dem Träger. Wenn der
Träger, mit welchem das Befestigungselement verbun-
den werden soll, beispielsweise ein Profil aufweist, in
welches die Anschlusseinrichtung eingehängt werden
soll, so kann die Anschlusseinrichtung vorteilhaft ein
komplementäres Profil aufweisen. Unter der Bezeich-
nung komplementär wird hierbei nicht verstanden, dass
Elemente der Profile allseitig exakt zueinander passen,
ohne dass Zwischenräume verbleiben. Vielmehr wird un-
ter der Bezeichnung komplementär vorliegend verstan-
den, dass das Profil einer Anschlusseinrichtung so mit
einem Profil eines Trägers in Eingriff kommen kann, dass
die Anschlusseinrichtung nicht mehr von dem Träger ent-
fernt werden kann, ohne dass die Anschlusseinrichtung
vorher zumindest in eine bestimmte Position gebracht
wird oder anderweitig für das Entfernen vorbereitet wird.
Es gibt grundsätzlich eine Vielzahl unterschiedlicher
komplementärer Profile, welche diese Anforderung er-
füllen.
[0015] Die Einhängeklaue und die Sicherungsklaue
können mit eine komplementär ausgebildeten Einhäng-
kanal eines Träger so zusammenwirken, dass sich eine
besonders einfache Art der Befestigung der Anschlus-
seinrichtung an dem Träger ergibt.
[0016] Bevorzugt ist hierbei die Einhängklaue ausge-
bildet, um in einen Eingangsschlitz eines Einhängkanals

des Trägers einführbar zu sein.
[0017] Ebenfalls ist bevorzugt die Sicherungsklaue
ausgebildet, um im montierten Zustand einen Schenkel
des Trägers, welcher einen Teil eines Einhängkanals be-
grenzt, zu unterfassen.
[0018] Der Fachmann erkennt, dass es in der Regel
mehrere Möglichkeiten gibt, um die Einhängklaue und
die Sicherungsklaue so auszubilden, dass sie mit einem
vorgegebenen Träger in geeigneter Weise zur Befesti-
gung der Anschlusseinrichtung an dem Träger zusam-
menwirken können.
[0019] Bevorzugt ist die Anschlusseinrichtung zweitei-
lig ausgebildet. In diesem Fall weist sie ein Gelenkteil
auf, welches der Grundplatte zugewandt ist und zumin-
dest einen Teil des Gelenks bildet. Ferner weist sie ein
Einhängteil auf, welches im montierten Zustand dem Trä-
ger zugewandt ist. Besonders bevorzugt weist in diesem
Fall das Einhängteil oder das Gelenkteil eine erste und
eine zweite, dem jeweiligen andren Teil zugewandt Ge-
windebohrung auf, wobei ferner das jeweilige andere Teil
ein erstes Langloch und ein zweites Langloch aufweist,
welche so angeordnet sind, dass das erste Langloch die
erste Gewindebohrung überdecken kann und gleichzei-
tig das zweite Langloch die zweite Gewindebohrung
überdecken kann. Durch diese Ausführung können das
Gelenkteil und das Einhängteil mittels zweier Schrauben
miteinander verbunden werden, welche durch die Lang-
löcher in die Gewindebohrungen gesteckt werden. Auf
Grund der Ausbildung als Langlöcher wird es ermöglicht,
dass das Gelenkteil relativ zum Einhängteil variabel be-
festigt werden kann. Beispielsweise kann das Gelenkteil
relativ zum Einhängteil innerhalb der durch die Langlö-
cher vorgegebenen Grenzen gekippt werden, ohne dass
hierfür eine aufwendige Bearbeitung notwendig wäre. Es
genügt, die Schrauben festzuziehen, wenn sich das Ge-
lenkteil und das Einhängteil in einer geeigneten Position
zueinander befinden. Dies kann beispielsweise auch am
Montageort vorgenommen werden.
[0020] Besonders bevorzugt weist dasjenige Teil, wel-
ches das erste und das zweite Langloch aufweist, ferner
ein drittes Langloch und ein viertes Langloch auf, welche
so angeordnet sind, dass das dritte Langloch die erste
Gewindebohrung überdecken kann und gleichzeitig das
vierte Langloch die zweite Gewindebohrung überdecken
kann, während gleichzeitig das erste Langloch und das
zweite Langloch keine Gewindebohrung überdecken.
Durch eine solche Ausgestaltung ist es möglich, dass
das Gelenkteil und das Einhängteil entweder unter Ver-
wendung des ersten und des zweiten Langlochs oder
alternativ unter Verwendung des dritten und des vierten
Langlochs miteinander verbunden werden. Damit kann
beispielsweise das Gelenkteil so ausgebildet werden,
dass sich das Gelenk bei gleicher Position des Einhäng-
teils an zwei unterschiedlichen Stellen befinden kann.
Dies erhöht die Variabilität des Befestigungselements für
unterschiedliche Montagesituationen.
[0021] Ferner ist es bei einer solchen Ausführung be-
vorzugt, dass das erste und das zweite Langloch bezüg-

3 4 



EP 2 607 567 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

lich einer zur Gelenkachse quer stehenden Mittelebene
zum dritten und vierten Langloch symmetrisch angeord-
net sind. In diesem Fall kann das Gelenk so an dem Ge-
lenkteil ausgebildet sein, dass es alternativ entweder
links oder rechts einer gedachten Linie angeordnet ist,
je nachdem ob das erste und das zweite Langloch oder
alternativ das dritte und das vierte Langloch zur Befesti-
gung an dem Einhängteil verwendet werden.
[0022] Das Gelenk des Befestigungselements kann
auf verschiedene Arten ausgeführt sein, beispielsweise
als Scharnier. Ein Scharnier ist insbesondere deshalb
bevorzugt, weil es eine Beweglichkeit um lediglich eine
Achse vorsieht, was unerwünschte Bewegungen des
Sparrens verhindert und damit die Montage erleichtert.
Ein solches Scharniergelenk weist bevorzugt einen die
Schwenkachse definierenden Scharnierstift und zwei da-
durch schwenkbar verbundene Scharnierhälften auf. Bei
dem Scharnierstift kann es sich beispielsweise um einen
glatten Stab, um eine Gewindestange oder um eine
Schraube handeln. Bei den Scharnierhälften handelt es
sich vorzugsweise um Naben und Büchsen, wobei typi-
scherweise an der Grundplatte oder an der Anschlus-
seinrichtung eine oder zwei Naben vorgesehen sind und
an dem jeweiligen anderen Teil eine Büchse vorgesehen
ist. Der Scharnierstift ist sowohl in die Naben wie auch
in die Büchse aufgenommen. Insbesondere durch die
Büchse kann der Stift beispielsweise vollständig hin-
durchgehen.
[0023] Bevorzugt ist der Scharnierstift als Schraube
ausgebildet. Dies bedeutet, dass der Scharnierstift einen
länglichen Teil mit einem Außengewinde sowie einen
Kopf aufweist, wobei der längliche Teil mit Hilfe des Kop-
fes gedreht werden kann. Bevorzugt weist dann eine der
Scharnierhälften ein mit der Schraube in Eingriff stehen-
des Innengewinde auf, während die Schraube gegen-
über der anderen Scharnierhälfte frei drehbar und in axia-
ler Richtung gestützt ist, so dass die Grundplatte relativ
zur Anschlusseinrichtung entlang der Schwenkachse fi-
xiert wird und durch Drehen der Schraube entlang der
Schwenkachse verstellt werden kann. Bei derjenigen
Scharnierhälfte, welche das Innengewinde aufweist,
handelt es sich typischerweise um die Büchse. Bevor-
zugt ist das Innengewinde an derjenigen Scharnierhälfte
vorgesehen, welche mit der Grundplatte verbunden ist.
Mit einer solchen Ausführung kann die Position der
Grundplatte relativ zur Anschlusseinrichtung fixiert und
durch einfaches Verdrehen der Schraube festgelegt wer-
den. Der Kopf der Schraube kann mit geeignetem Werk-
zeug, beispielsweise einem Schraubendreher oder ei-
nem Imbusschlüssel gedreht werden. Die Einstellung
kann damit leicht am Montageort erfolgen.
[0024] Sofern es sich bei dem Sparren um einen sol-
chen handelt, welcher seitlich von einer Hauswand ab-
steht oder vergleichbar befestigt ist, handelt es sich bei
der Schwenkachse bevorzugt um eine gegenüber dem
Sparren stehende Achse. Die Schwenkachse zeigt in
diesem Fall also in etwa senkrecht zur Erdoberfläche,
auch wenn sie gegenüber der Senkrechten verkippt sein

kann. Die beschriebene Verstellbarkeit der Grundplatte
relativ zu der Anschlusseinreichtung kann in diesem Fall
dazu dienen, die Höhe des an dem Träger zu befestigten
Endteils eines Sparren einzustellen, ohne dass dazu der
Träger verändert werden muss.
[0025] Gemäß einer bevorzugten Ausführung weist
die Anschlusseinrichtung zumindest in einem Teil einen
konstanten Querschnitt entlang einer Achse auf und ist
derart ausgebildet, dass sie bei Befestigung an einem
Träger mit entlang einer Längsrichtung konstantem,
komplementären Querschnitt so an dem Träger befestigt
werden kann, dass die Achse der Anschlusseinrichtung
und die Längsrichtung des Trägers im montierten Zu-
stand parallel sind. Damit wird auf besonders einfache
Art die Orientierung der Anschlusseinrichtung relativ zur
Orientierung des Trägers festgelegt. Sofern es sich bei
dem Träger um einen Träger mit konstantem Querschnitt
handelt kann die Anschlusseinrichtung an beliebigen
Stellen des Trägers in gleicher Weise befestigt werden.
[0026] Weiter ist das Befestigungselement bevorzugt
so ausgebildet, dass im montierten Zustand die
Schwenkachse quer zur Längsrichtung steht. Bei einem
horizontal montierten Träger kann damit ein an dem Be-
festigungselement befestigter Sparren seitlich ge-
schwenkt werden.
[0027] Bevorzugt ist die Grundplatte relativ zur An-
schlusseinrichtung nur begrenzt beweglich. Damit kann
die Montage erleichtert und eine kompakte Bauform des
Befestigungselements erreicht werden. Beispielsweise
ergibt sich eine begrenzte Beweglichkeit, wenn die
Grundplatte und die Anschlusseinrichtung so um das Ge-
lenk gegeneinander verdreht werden können, dass diese
bei der Drehung aneinander stoßen.
[0028] Die Erfindung betrifft des Weiteren eine Befe-
stigungsanordnung zur Befestigung von Sparren an ei-
ner Wand. Die Befestigungsanordnung weist einen Trä-
ger auf, vorzugsweise eine Wandanschlusskonsole, wel-
cher sich entlang einer Längsrichtung erstreckt. Ferner
weist die Befestigungsanordnung zumindest ein Befesti-
gungselement gemäß der Erfindung auf, wobei der Trä-
ger und das Befestigungselement zueinander komple-
mentär ausgebildet sind, so dass die Schwenkachse im
montierten Zustand quer zur Längsrichtung steht. Bevor-
zugt weist die Befestigungsanordnung eine Vielzahl von
Befestigungselementen gemäß der Erfindung auf. Damit
kann eine entsprechende Vielzahl von Sparren an dem
Träger befestigt werden.
[0029] Gemäß einer bevorzugten Ausführung weist
der Träger eine über seine Länge durchgehende, im
montierten Zustand der Anschlusseinrichtung zuge-
wandte Tragleiste auf, mit einem Einhängkanal der einen
der Anschlusseinrichtung zugewandten Eingangsschlitz
und benachbart zum Eingangschlitz einen sich erwei-
ternden Querschnitt enthält. Ebenso verfügt die An-
schlusseinrichtung bevorzugt im Bereich ihrer dem Trä-
ger zugewandten Stirnseite über eine Einhängklaue, die
in den Eingangsschlitz des Einhängkanals der Tragleiste
einführbar ist, so dass die Einhängklaue im montierten
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Zustand mit dem sich erweiternden Querschnitt in Eingriff
kommt, wobei ferner im montieren Zustand ein Schenkel
der Trageleiste, welcher einen Teil des Einhängkanals
begrenzt, von einer an der Anschlusseinrichtung ange-
brachten Sicherungsklaue unterfasst wird.
[0030] Damit sind der Träger und das zumindest eine
Befestigungselement komplementär zueinander ausge-
bildet, so dass durch entsprechendes Einhängen ein
Sparren an dem Träger befestigt werden kann. Weitere
vorteilhafte Ausgestaltungen sind möglich.
[0031] So kann der Einhängkanal einen kreisförmigen
Querschnitt und der Endbereich der Einhängklaue einen
kreisabschnittförmigen Querschnitt mit an die lichte Wei-
te des Eingangsschlitzes angepasster Einführhöhe auf-
weisen. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Einhäng-
klaue auf einfache Weise in den Einhängkanal einführbar
ist und im eingeführten Zustand durch entsprechendes
Verschwenken verriegelt wird.
[0032] Eine weitere vorteilhafte Maßnahme kann darin
bestehen, dass die Tragleiste zumindest in einem Be-
reich eine bogenförmige Außenkontur aufweist, die von
einer entsprechend gekrümmten Schale der Sicherungs-
klaue untergriffen ist.
[0033] Zur Fixierung der Sparren an dem Träger und
zur Ausschaltung von Lagerspiel kann die Sicherungs-
klaue der Sparren vorteilhaft wenigstens eine in den Bo-
genschlitz eingreifende Spannschraube aufweisen. Dies
gewährleistet trotz der gegenteiligen Beweglichkeit und
des die Montage erleichterten Spiels eine klapperfrei An-
ordnung.
[0034] In einer weiteren Fortbildung kann der Träger
einen oberen und einen unteren Rückwandbereich auf-
weisen, wobei der obere Rückwandbereich über einen
vorzugsweise gebogenen Verbindungssteg mit dem
oberen Schenkel der Tragleiste zusammenhängt. Hier-
durch wird eine hinter dem Kopfbereich der Tragleiste
sich ergebende Nische verschlossen, was die Reinigung
der Wandanschlusskonsole erleichtert und ein gute Aus-
sehen gewährleistet.
[0035] Die Erfindung betrifft des Weiteren eine Über-
dachung, insbesondere eine Terrassenüberdachung,
mit voneinander beabstandeten, vorzugsweise eine ver-
glaste Ausfachung tragenden Sparren, die mit einem je-
weiligen wandnahen Endbereich mittels einer erfin-
dungsgemäßen Befestigungsanordnung an einer nicht
zur Überdachung gehörenden Wand befestigt sind. Eine
solche Überdachung macht sich die bereits erwähnten
Vorteile der erfindungsgemäßen Befestigungsanord-
nung und des erfindungsgemäßen Befestigungsele-
ments zu Nutze. Sie kann flexibel eingesetzt und einfach
montiert werden.
[0036] Bevorzugt sind bei der Überdachung in Längs-
richtung der Sparren den wandnahen Endbereichen ge-
genüberliegende wandferne Endbereiche mittels an den
jeweiligen wandfernen Endbereichen angebrachten ku-
gelförmigen Gelenkköpfen auf einer Pfette montiert, wo-
bei die Pfette vorzugsweise durch Pfosten getragen wird.
Durch die kugelförmigen Gelenkköpfe kann die Montage

der Überdachung weiter erleichtert werden, weil die ku-
gelförmigen Gelenkköpfe keine Vorzugsorientierung
aufweisen. Wenn ein Sparren beispielsweise mit Hilfe
eines Gelenks eines Befestigungselements seitlich aus-
geschwenkt wird, so kann er mit Hilfe des kugelförmigen
Gelenkkopfs trotzdem problemlos auf der Pfette montiert
werden, ohne dass hierfür eine weitere Anpassung not-
wendig wäre. Die Pfette kann beispielsweise eine geeig-
nete Nut aufweisen, in welcher die jeweiligen kugelför-
migen Gelenkköpfe aufgenommen und fixiert werden
können. Dabei kann die Nut so ausgebildet sein, dass
die Gelenkköpfe nur in einer Längsrichtung der Pfette
bewegbar sind.
[0037] Gemäß einer Ausführung ist bei einer erfin-
dungsgemäßen Überdachung zumindest ein Sparren zu
einem benachbarten Sparren nicht parallel. Beispiels-
weise kann es sich hierbei um einen Sparren handeln,
welcher die Überdachung an einem Ende begrenzt. Da-
mit kann dieser Sparren so ausgebildet sein, dass er die
gesamte von der Überdachung überdeckte Fläche ver-
größert, indem er im Vergleich zu anderen, parallel an-
geordneten Sparren an seinem wandfernen Ende weiter
nach außen ausgelenkt ist.
[0038] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die
Befestigungsanordnung um eine Ecke der Wand mon-
tiert. Ferner sind an der Ecke zwei unmittelbar benach-
barte, zueinander parallele und gegeneinander verkippte
Sparren angebracht, wobei jeweilige Schwenkachsen
der jeweiligen Befestigungselemente, mit welchen die
beiden unmittelbar benachbarten Sparren an dem Trä-
ger befestigt sind, jeweils parallel sind zu einer jeweiligen
weiteren Schwenkachse eines jeweiligen weiteren Befe-
stigungselements, mit welchem ein jeweiliger weiterer
Sparren befestigt ist. Durch eine solche Anordnung kann
vorteilhaft und einfach eine Überdachung vorgesehen
werden, welche nicht nur entlang einer geraden Wand
verläuft, sondern auch um eine Ecke einer Wand, bei-
spielsweise eine Ecke eines Hauses, verläuft. Sofern es
sich bei der Ecke um eine konvexe Ecke handelt, werden
die gegeneinander verkippten Sparren auch als Grat-
sparren bezeichnet. Sofern es sich bei der Ecke um eine
konkave Ecke handelt, werden die gegeneinander ver-
kippten Sparren auch als Kehlsparren bezeichnet.
[0039] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und
zweckmäßige Fortbildungen sind den Unteransprüchen
und den Beschreibungen der Figuren entnehmbar.

Figur 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Befestigungs-
element in einer Explosionsansicht.

Figur 2 zeigt das Befestigungselement von Figur 1 im
zusammengebauten Zustand.

Figur 3 zeigt eine erfindungsgemäße Überdachung.
Figur 4 zeigt die Überdachung von Figur 3 in einer

anderen Ansicht.
Figur 5 zeigt einen Träger und einen Teil eines Ein-

hängteils.
Figur 6 zeigt eine Befestigung eines Sparrens an ei-

ner Pfette.
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Figur 7 zeigt eine Befestigung zweier Gratsparren.
Figur 8 zeigt die Befestigung von Figur 7 in einer an-

deren Ansicht.
Figur 9 zeigt den von der Wand entfernten Teil zweier

Gratsparren.

[0040] Figur 1 zeigt ein Befestigungselement 100 ge-
mäß der Erfindung. Das Befestigungselement 100 weist
eine Grundplatte 200 sowie eine Anschlusseinrichtung
300 auf. Die Anschlusseinrichtung 300 weist wiederum
ein Gelenkteil 400 und ein Einhängteil 500 auf. Des Wei-
teren weist das Befestigungselement mehrere Schrau-
ben 110, 120, 125, sowie eine als Gelenkstift ausgebil-
dete Schraube 130 und eine Mutter 140 auf.
[0041] Die Grundplatte 200 weist eine Stirnfläche 210
auf, an welcher ein Sparren 1300 festlegbar ist. Die Fest-
legung des Sparrens 1300, welcher in Figur 1 lediglich
mit einem Endteil gezeigt ist, erfolgt über vorliegend mit-
tels fünf Schrauben 110, welche durch jeweilige Durch-
gangslöcher 120 in der Grundplatte 200 hindurchgehen
und in entsprechende Profilstücke des Sparrens 1300
verschraubt werden.
[0042] Die Grundplatte 200 weist des Weiteren eine
Gewindebüchse 230 mit einem Durchgangsloch 235 auf.
Das Durchgangsloch 235 weist ein Innengewinde auf.
[0043] Das Gelenkteil 400 weist ein erstes Langloch
410, ein zweites Langloch 420, ein drittes Langloch 430
sowie ein viertes Langloch 440 auf. Mit Hilfe der Lang-
löcher 410, 420, 430, 440 kann das Gelenkteil an dem
Einhängteil 500 befestigt werden, wie weiter unten be-
schrieben werden wird. Des Weiteren weist das Gelenk-
teil 400 eine erste Nabe 450 mit einem ersten Durch-
gangsloch 455 sowie eine zweite Nabe 460 mit einem
zweiten Durchgangsloch 465 auf. Die Durchgangslöcher
455, 465 liegen parallel und konzentrisch zu einander.
[0044] Die Schraube 130 weist ein Außengewinde 132
und einen Kopf 134 auf. Die Erstreckung der Schraube
130 entlang ihrer Längsrichtung definiert eine Schwenk-
achse 150. Das Außengewinde 132 ist komplementär zu
dem Innengewinde des Durchgangslochs 235. Damit
kann die Schraube 130 durch das Durchgangsloch 235
hindurch geschraubt werden, wobei die Schraube 130
mit Hilfe der zueinander komplementären Gewinde in
Längsrichtung der Schwenkachse 150 fixiert werden
kann. Die Mutter 140 weist ebenfalls ein zum Außenge-
winde 132 der Schraube 130 komplementäres Innenge-
winde auf. Dieses ermöglicht es, die Mutter 140 auf die
Schraube 130 zu schrauben. Damit kann die Schraube
130 an den beiden Naben 450, 460 entlang der Schwenk-
achse 150 in axialer Richtung abgestützt werden. Hierzu
wird die Schraube 130 durch die beiden Durchgangslö-
cher 455, 465 hindurch gesteckt und auf das aus dem
zweiten Durchgangsloch 465 herausragende Ende der
Schraube 130 wird die Mutter 140 aufgeschraubt. Die
Mutter 140 fixiert anschließend die Schraube 130 in einer
Richtung, während der Kopf 134 die Schraube 130 in der
entgegengesetzten Richtung entlang der Schwenkach-
se 150 fixiert.

[0045] Das Einhängteil 500 weist eine erste Gewinde-
bohrung 510 und eine zweite Gewindebohrung 520 auf.
Diese sind auf einer dem Gelenkteil 400 zugewandten
Stirnseite so angeordnet, dass die beiden Schrauben
120, 125 durch das erste Langloch 410 und das zweite
Langloch 420 hindurch gesteckt und in jeweils eine der
Gewindebohrungen 510, 520 eingeschraubt werden
können. Damit kann das Gelenkteil 400 an dem Einhäng-
teil 500 befestigt werden, wobei entsprechend dem durch
die beiden Langlöcher 410, 420 vorgesehenen seitlichen
Spiel eine leichte Verkippung der beiden Teile 400, 500
relativ zueinander vorgesehen werden kann.
[0046] Alternativ zur Verbindung des Gelenkteils 400
mit dem Einhängteil 500 mittels des ersten Langlochs
410 und des zweiten Langlochs 420 können die beiden
Teile 400, 500 auch mittels des dritten Langlochs 430
und des vierten Langlochs 440 verbunden werden. Das
dritte Langloch 430 und das vierte Langloch 440 befinden
sich zu dem ersten Langloch 410 und dem zweiten
Langloch 420 bezüglich einer zur Schwenkachse 150
quer stehenden Spiegelebene spiegelsymmetrisch. Für
die alternative Befestigung können die Schrauben 120,
125 durch das vierte Langloch 440 in die erste Gewin-
debohrung 510 und durch das dritte Langloch 430 in die
zweite Gewindebohrung 520 gesteckt werden. Die Na-
ben 450, 460 befinden sich dann auf der anderen Seite
bezüglich der ersten Gewindebohrung 510 und der zwei-
ten Gewindebohrung 520, wie dies in Figur 1 anhand der
Darstellung des Gelenkteils 400’ gezeigt. Durch eine sol-
che alternative Befestigung kann die Grundplatte 200
und damit auch der Sparren 1300 relativ zum Einhängteil
500 wählbar versetzt befestigt werden.
[0047] Das Einhängteil 500 weist des Weiteren eine
Einhängklaue 530 sowie eine Sicherungsklaue 540 auf.
Die Einhängklaue 530 ist dazu ausgebildet, in einen Ein-
hängkanal eines Trägers eingehängt zu werden. Die Si-
cherungsklaue 540 ist dazu ausgebildet, einen Schenkel
des Trägers zu untergreifen und damit das Befestigungs-
element am Träger zu stabilisieren. Genaueres hierzu
ist mit Bezug auf Figur 6 beschrieben.
[0048] Figur 2 zeigt das Befestigungselement in Figur
1 im zusammengebauten Zustand ohne den Sparren
1300. Die in Figur 1 beschriebenen Bestandteile des Be-
festigungselements 100 sind größtenteils auch in der
Darstellung von Figur 2 zu sehen und haben die bereits
beschriebenen Funktionen. Das zusammengebaute Be-
festigungselement 100 kann mit Hilfe der Schrauben 110
an einem Sparren befestigt werden. Außerdem kann es
mittels der Einhängklaue 530 und der Sicherungsklaue
540 an einem Träger befestigt werden. Damit kann ein
Sparren an dem Träger montiert werden.
[0049] Im zusammengebauten Zustand ergeben die
Buxen 230, 450, 460 zusammen mit der Schrauben 130
ein Gelenk 160. Um dieses kann die Grundplatte 200
relativ zur Anschlusseinrichtung 400 begrenzt bewegt
werden. Damit ist es möglich, einen an der Grundplatte
200 festgelegten Sparren entsprechend zu schwenken
und damit an unterschiedliche Montageerfordernisse an-
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zupassen.
[0050] Wie bereits mit Bezug auf Figur 1 beschrieben
wurde kommen im montierten Zustand das Außengewin-
de 132 der Schraube 130 und ein Innengewinde des
Durchgangslochs 235 miteinander in Eingriff. Dadurch
wird die Grundplatte 200 relativ zum Anschlusselement
300 hinsichtlich ihrer Position in axialer Richtung der
Schwenkachse 150 fixiert. Diese Position kann auch ein-
gestellt werden, und zwar durch Drehen der Schraube
130 am Kopf 134. Da die Schraube 130 wie beschrieben
mittels der Mutter 140 relativ zu den Naben 450, 460
fixiert ist bewegt sich beim Drehen die Schraube 130
nicht in axialer Richtung der Schwenkachse 150. Viel-
mehr verändert sich dabei die Position der Gewinde-
buchse 230 relativ zu den Naben 450, 460 aufgrund der
Wirkung der komplementären Gewinde.
[0051] Figur 3 zeigt eine Überdachung 1000 gemäß
der Erfindung. Die Überdachung 1000 ist an einer Haus-
wand 1020 eines Hauses 1010 befestigt und definiert
einen an die Hauswand 1020 angrenzenden Bereich,
welcher nach oben hin gegen Witterungseinflüsse ge-
schützt ist. Die Überdachung 1000 ist dabei um eine kon-
vexe Ecke 1030 der Hauswand 1020 angeordnet.
[0052] Zur Befestigung der Überdachung 1000 an der
Hauswand 1020 dient eine Befestigungsanordnung
1100 gemäß der Erfindung. Die Befestigungsanordnung
1100 weist zwei Träger 1200, 1200’ auf, wobei jeweils
einer der Träger 1200, 1200’ auf einer Seite der Ecke
1030 angeordnet ist. An dem Träger 1200 sind eine Viel-
zahl von Sparren 1300 mittels jeweils zugehöriger Befe-
stigungselemente 100 gemäß der Erfindung befestigt.
Die jeweiligen Befestigungselemente 100 sind dabei Be-
standteil der Befestigungsanordnung 1100. Gleiches gilt
für den Träger 1200’, an welchem Sparren 1300’ mittels
zugehöriger Befestigungselemente 100’ befestigt sind.
[0053] Es sei verstanden, dass in Figur 3 und den
nachfolgenden Figuren nicht alle gleichartigen Elemente
separat mit einem Bezugszeichen versehen sind. Dies
gilt insbesondere für Befestigungselemente und Spar-
ren. Ebenso sei verstanden, dass der Apostroph an Be-
zugszeichen lediglich die Zugehörigkeit eines Elements
zu dem in Figur 3 links der Ecke 1030 dargestellten Ab-
schnitt kennzeichnet.
[0054] Die Überdachung 1000 weist ferner zwei Kehl-
sparren 1700, 1700’ auf, welche an der Ecke 1030 aus-
gebildet sind. Deren genaue Lage und Befestigung wird
weiter unten noch näher beschrieben werden.
[0055] Außerdem weist die Überdachung 1000 vorlie-
gend drei Pfosten 1600, 1600’ auf, welche die Überda-
chung 1000 an den jeweiligen wandfernen Bereichen tra-
gen. Auch dies wird mit Bezug auf die nachfolgenden
Figuren genauer erläutert werden.
[0056] An den Kehlsparren 1700, 1700’ sind jeweilige
Zwischensparren 1400, 1400’ angebracht, welche par-
allel zu den benachbarten Sparren 1300, 1300’ sind. Die
Zwischensparren 1400, 1400’ sorgen für eine Kontinuität
in der Anordnung der Sparren auch in denjenigen Berei-
chen der Überdachung 1000, an welchem eine Befesti-

gung von Sparren an den Träger 1200, 1200’ nicht mög-
lich ist.
[0057] Zwischen den Sparren 1300, 1300’, 1400,
1400’ sind jeweilige Glasplatten 1800, 1800’ vorgese-
hen. Damit werden jeweilige Zwischenräume zwischen
den Sparren 1300, 1300’, 1400, 1400’ überdeckt, wo-
durch eine durchgehende überdachte Fläche erzeugt
wird.
[0058] Die Figur 4 zeigt die Überdachung 1000 von
Figur 3 in einer anderen Ansicht, nämlich in einer Sei-
tenansicht. Die Träger 1200, 1200’, die Befestigungsele-
mente 100, 100’ sowie die Sparren 1300, 1300’, 1400,
1400’, 1700, 1700’ haben die gleichen Anordnungen und
Funktionen wie bereits mit Bezug auf Figur 3 beschrieben
wurde. Auf diese Elemente wird deshalb nachfolgend
nicht erneut eingegangen.
[0059] Wie in Figur 4 ferner zu sehen ist, liegen die
Sparren 1300, 1300’, 1400, 1400’, 1700, 1700’ auf jewei-
ligen Pfetten 1500, 1500’ auf. Damit werden die Sparren
1300, 1300’, 1400, 1400’, 1700, 1700’ auch an ihren
wandfernen Bereichen abgestützt, wobei eine Abschrä-
gung derart vorgesehen ist, dass die wandfernen Berei-
che etwas niedriger angeordnet sind als die wandnahen
Bereiche. Damit wird beispielsweise erreicht, das Re-
genwasser von der Überdachung 1000 nach außen hin
ablaufen kann.
[0060] Die Pfetten 1500, 1500’ sind auf vorliegend drei
Pfosten 1600, 1600’ montiert. Die Pfosten 1600, 1600’
stützen die Pfetten 1500, 1500’ zum Boden hin ab.
[0061] Figur 5 zeigt eine Ausführungsbeispiel der Trä-
ger 1200 in einer Querstützansicht sowie einen Abschnitt
des Einhängteils 500. Es sei verstanden, dass hier nur
diejenigen Teile des Einhängteils 500 und der Träger
1200 dargestellt sind, welche für die Funktionalität beim
Zusammenwirken dieser Komponenten erforderlich
sind.
[0062] Der Träger 1200, welcher vorliegend als Wand-
anschlusskonsole ausgebildet ist, weist eine über seine
Länge durchgehende Tragleiste 1210 auf. Die Tragleiste
1210 weist einen Schenkel 1220 auf, welcher einen Ein-
hängekanal 1230 begrenzt. Der Einhängkanal 1230
weist einen dem Einhängteil 500 zugewandten Ein-
gangsschlitz 1240 auf, wobei sich der Querschnitt des
Einhängkanals 1230 ausgehend vom Eingangsschlitz
1240 aus erweitert.
[0063] Die Einhängklaue 530 kann durch den Ein-
gangsschlitz 1240 in den Einhängkanal 1230 geschoben
werden. Dies erfolgt in der in Figur 5 gezeigten Position.
Gleichzeitig greift dabei die Sicherungsklaue 540 unter
den Schenkel 1210.
[0064] Wenn die Einhängklaue 530 über den Schenkel
1210 geschoben wurde, kann das Einhängteil 500 relativ
so dem Schenkel 1210 nach rechts unten verkippt wer-
den. Damit wird das Einhängteil 500 relativ zum Träger
1200 fixiert, das heißt es kann vom Träger 1200 nicht
mehr entfernt werden, ohne dass es zuvor wieder nach
oben verkippt würde.
[0065] Zu weiteren Details der Funktionalität eines sol-
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chen Einhängteils mit einer Einhängklaue 530 und einer
Sicherungsklaue 540 im Zusammenspiel mit einem Trä-
ger 1200, welcher eine Tragleiste 1210 aufweist, sei auf
das bereits erwähnte Dokument DE 10 2006 003 212B4
verwiesen.
[0066] Figur 6 zeigt eine erfindungsgemäße Befesti-
gung eines Sparrens 1300 an einer Pfette 1500. Hierzu
weist die Fette 1500 eine sich entlang ihrer Längsrich-
tung erstreckende Nut 1510 auf. Des weiteren weist der
Sparren 1300 einen an seinem wandfernen Ende ange-
brachten kugelförmigen Gelenkkopf 1310 auf. Der ku-
gelförmige Gelenkkopf 1310 ist in die Nut 1510 der Pfette
1500 eingesetzt. Damit wird der Sparren 1300 an der
Pfette 1500 befestigt.
[0067] Durch die Verwendung eines kugelförmigen
Gelenkkopfs 1310 kann der Sparren 1300 unabhängig
von seiner Orientierung relativ zur Pfette 1500 an der
Pfette 1500 befestigt werden. Wenn beispielsweise der
Sparren 1300 nicht genau quer zur Pfette 1500 steht,
sondern einen spitzen Winkel relativ zu dieser einnimmt,
kann der kugelförmige Gelenkkopf 1310 problemlos in
die Nut 1510 der Pfette eingesetzt werden.
[0068] Figur 7 zeigt die Befestigung der beiden Grat-
sparren 1700, 1700’ an den Trägern 1200, 1200’. In der
Darstellung von Figur 7 ist lediglich der Träger 1200’ zu
sehen, wohingegen der auf der anderen Seite der Ecke
montierte Träger 1200 verdeckt ist.
[0069] Die beiden Gratsparren 1700, 1700’ sind, wie
in Figur 7 zu sehen ist, gegeneinander verkippt. Jeder
der beiden Gratsparren 1700, 1700’ ist mittels eines je-
weiligen Befestigungselements 100, 100’ an einem der
Träger 1200, 1200’ befestigt. Wie in Figur 7 weiter zu
sehen ist, ist das Befestigungselement 100’ auf die mit
Bezug auf Figur 6 beschriebene Art an den Träger 1200’
befestigt.
[0070] Durch die Verkippung der beiden Gratsparren
1700, 1700’ ist jeder der beiden Gratsparren 1700, 1700’
an die jeweils benachbart liegenden Standardsparren
angepasst, so dass eine durchgängige Überdachung mit
Hilfe von dazwischenliegenden Glasplatten erreicht wer-
den kann.
[0071] Figur 8 zeigt eine Draufsicht auf die Befestigung
der Gratsparren, welche in Figur 7 gezeigt ist. Dabei ist
zu erkennen, dass auch die jeweiligen Schwenkachsen
150, 150’ der jeweiligen Befestigungselemente 100,
100’, mit welchem die Gratsparren 1700, 1700’ an den
Trägern befestigt sind, gegeneinander verkippt sind. Da-
bei ist die Schwenkachse 150 parallel zu einer nicht dar-
gestellten Schwenkachse eines Befestigungselements,
mit welchem ein Sparren an dem jeweiligen Träger auf
einer Seite bezüglich der Ecke 1030 befestigt ist. Glei-
ches gilt für die Schwenkachse 150’, welche parallel ist
zu einer nicht dargestellten Schwenkachse eines Befe-
stigungselements, welches auf der gleichen Seite bezüg-
lich der Ecke 1030 benachbart ist. Damit fügen sich die
Gratsparren 1700, 1700’ an die jeweils benachbart lie-
genden Standardsparren hinsichtlich ihrer Orientierung
zur Aufnahme von dazwischenliegenden Glasplatten an.

[0072] Figur 9 zeigt die jeweiligen wandfernen Enden
der Gratsparren 1700, 1700’. Diese sind ebenso wie die
benachbarten Sparren mittels jeweiliger kugelförmiger
Gelenkköpfe 1710, 1710’ auf jeweiligen Pfetten 1500,
1500’ montiert. Zu den Details hierzu sei auf Figur 6 und
die zugehörige Beschreibung verwiesen.
[0073] Auf jeweiligen Auflagen der Gratsparren 1700,
1700’ liegen jeweilige Glasplatten 1800, 1800’ auf. Auf-
grund der Verkippung der beiden Gratsparren 1700,
1700’ zueinander verlaufen auch die beiden Glasplatten
1800, 1800’ nicht parallel zueinander, sondern sind viel-
mehr an die jeweiligen Orientierungen der Glasplatten
auf jeder der beiden Seiten bezüglich der Ecke 1030 an-
gepasst. Damit wird eine durchgehende Überdachung
ermöglicht.

Patentansprüche

1. Befestigungselement (100) zur Befestigung eines
Sparrens (1300, 1700) an einem quer hierzu verlau-
fenden Träger (1200), vorzugsweise einer Wandan-
schlusskonsole, aufweisend
eine am Sparren (1300, 1700) festlegbare Grund-
platte (200) und eine Anschlusseinrichtung (300) zur
Verbindung des Befestigungselements (100) mit
dem Träger (1200),
wobei die Anschlusseinrichtung (300) im Bereich ih-
rer im montierten Zustand dem Träger (1200) zuge-
wandten Stirnseite eine Einhängklaue (530) und ei-
ne Sicherungsklaue (540) aufweist, zwischen wel-
chen eine Öffnung zum Einhängen der Anschlus-
seinrichtung (300) an einem Gegenelement des Trä-
gers (1200) definiert ist, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der Grundplatte (200) und der An-
schlusseinrichtung (300) ein Gelenk (160) vorgese-
hen ist, durch welches die Grundplatte (200) relativ
zur Anschlusseinrichtung (300) um eine Schwenk-
achse (150) beweglich ist.

2. Befestigungselement (100) nach Anspruch 1,
wobei die Einhängklaue (530) ausgebildet ist, um in
einen Eingangsschlitz (1240) eines Einhängkanals
(1230) des Trägers (1200) einführbar zu sein.

3. Befestigungselement (100) nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2,
wobei die Sicherungsklaue (540) ausgebildet ist, um
im montierten Zustand einen Schenkel (1220) des
Trägers (1200), welcher einen Teil eines Einhäng-
kanals (1230) begrenzt, zu unterfassen.

4. Befestigungselement (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3,
wobei die Grundplatte (200) relativ zur Anschlus-
seinrichtung (300) nur begrenzt beweglich ist.

5. Befestigungselement (100) nach einem der Ansprü-
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che 1 bis 4,
wobei das Gelenk (160) als Scharniergelenk ausge-
bildet ist mit einem die Schwenkachse (150) definie-
renden Scharnierstift (130) und zwei dadurch
schwenkbar verbundenen Scharnierhälften.

6. Befestigungselement (100) nach Anspruch 5,
wobei der Scharnierstift (130) als Schraube ausge-
bildet ist,
wobei eine der Scharnierhälften ein mit der Schrau-
be in Eingriff stehendes Innengewinde aufweist und
die Schraube gegenüber der anderen Scharnierhälf-
te frei drehbar und in axialer Richtung abgestützt ist,
so dass die Grundplatte (200) relativ zur Anschlus-
seinrichtung (300) entlang der Schwenkachse (150)
fixiert wird und durch Drehen der Schraube entlang
der Schwenkachse (150) verstellt werden kann.

7. Befestigungselement (100) nach Anspruch 6,
wobei die mit der Grundplatte (200) verbundene
Scharnierhälfte das Innengewinde aufweist.

8. Befestigungselement (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7,
wobei die Anschlusseinrichtung (300) zweiteilig aus-
gebildet ist,
nämlich ein Gelenkteil (400) aufweist, welches der
Grundplatte (200) zugewandt ist und zumindest ei-
nen Teil des Gelenks (160) bildet, und ferner ein Ein-
hängteil (500) aufweist, welches im montierten Zu-
stand dem Träger (1200) zugewandt ist,
wobei das Einhängteil (500) oder das Gelenkteil
(400) eine erste und eine zweite, dem jeweiligen an-
deren Teil zugewandte Gewindebohrung (510, 520)
aufweist und wobei das jeweilige andere Teil ein er-
stes Langloch (410) und ein zweites Langloch (420)
aufweist, welche so angeordnet sind, dass das erste
Langloch (410) die erste Gewindebohrung (510)
überdecken kann und gleichzeitig das zweite
Langloch (420) die zweite Gewindebohrung (520)
überdecken kann.

9. Befestigungselement (100) nach Anspruch 8,
wobei das Teil, welches das erste und das zweite
Langloch (410, 420) aufweist, ferner ein drittes
Langloch (430) und ein viertes Langloch (440) auf-
weist, welche so angeordnet sind, dass das vierte
Langloch (440) die erste Gewindebohrung (510)
überdecken kann und gleichzeitig das dritte
Langloch (430) die zweite Gewindebohrung (520)
überdecken kann, während gleichzeitig das erste
Langloch (410) und das zweite Langloch (420) keine
Gewindebohrung (510, 520) überdecken.

10. Befestigungselement (100) nach Anspruch 9,
wobei das erste und das zweite Langloch (410, 420)
bezüglich einer zur Schwenkachse (150) quer ste-
henden Mittelebene zum dritten und vierten

Langloch (430, 440) symmetrisch ausgebildet sind.

11. Befestigungsanordnung (1100) zur Befestigung von
Sparren (1300, 1700) an einer Wand (1020),
aufweisend
einen Träger (1200), vorzugsweise eine Wandan-
schlusskonsole, welcher sich entlang einer Längs-
richtung erstreckt,
und zumindest ein Befestigungselement (100) nach
einem der Ansprüche 1 bis 10,
wobei der Träger (1200) und das Befestigungsele-
ment (100) zueinander komplementär ausgebildet
sind, so dass die Schwenkachse (150) im montierten
Zustand quer zur Längsrichtung steht,
wobei der Träger (1200) eine über seine Länge
durchgehende, im montierten Zustand der An-
schlusseinrichtung (300) zugewandte Tragleiste
(1210) aufweist, mit einem Einhängkanal (1230) der
einen der Anschlusseinrichtung (300) zugewandten
Eingangsschlitz (1240) und benachbart zum Ein-
gangsschlitz (1240) einen sich erweiternden Quer-
schnitt enthält,
und wobei die Einhängklaue (530) der Anschlussein-
richtung (300) in den Eingangsschlitz (1240) des Ein-
hängkanals (1230) der Tragleiste (1200) einführbar
ist, so dass die Einhängklaue (530) im montierten
Zustand mit dem sich erweiternden Querschnitt in
Eingriff kommt,
und wobei ferner im montierten Zustand ein Schen-
kel (1220) der Tragleiste (1210), welcher einen Teil
des Einhängkanals (1230) begrenzt, von der Siche-
rungsklaue (540) der Anschlusseinrichtung (300)
unterfasst wird.

12. Überdachung (1000), insbesondere Terrassenüber-
dachung, mit voneinander beabstandeten, vorzugs-
weise eine verglaste Ausfachung (1800) tragenden
Sparren (1300, 1700), die mit einem jeweiligen
wandnahen Endbereich mittels einer Befestigungs-
anordnung (1100) nach Anspruch 11 an einer nicht
zur Überdachung (1000) gehörenden Wand (1020)
befestigt sind.

13. Überdachung nach Anspruch 12,
bei welcher ferner in Längsrichtung der Sparren
(1300, 1700) den wandnahen Endbereichen gegen-
überliegende wandferne Endbereiche mittels an den
jeweiligen wandfernen Enbereichen angebrachten
kugelförmigen Gelenkköpfen (1310, 1710) auf einer
Pfette (1500) montiert sind, wobei die Pfette (1500)
vorzugsweise durch Pfosten (1600) getragen wird.

14. Überdachung nach einem der Ansprüche 12 oder
13,
wobei zumindest ein Sparren (1300, 1700) zu einem
benachbarten Sparren (1300, 1700) nicht parallel ist.

15. Überdachung nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
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wobei die Befestigungsanordnung (1100) um eine
Ecke (1030) der Wand montiert ist und an der Ecke
(1030) zwei unmittelbar benachbarte, zueinander
parallele und gegeneinander verkippte Sparren
(1700, 1700’) angebracht sind, wobei jeweilige
Schwenkachsen (150, 150’) der jeweiligen Befesti-
gungselemente (100, 100’), mit welchen die beiden
unmittelbar benachbarten Sparren (1700, 1700’) an
dem Träger (1200, 1200’) befestigt sind, jeweils par-
allel sind zu einer jeweiligen weiteren Schwenkach-
se (150, 150’) eines jeweiligen weiteren Befesti-
gungselements (100, 100’), mit welchem ein jewei-
liger weiterer Sparren (1300, 1300’) befestigt ist.
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